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Dr. Magnus Brunner, LL.M. 

Bundesminister für Finanzen 

Johannesgasse 5, 1010 Wien 
Herrn Präsidenten  

des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2023-0.136.741  

Wien, 17. April 2023 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 14181/J vom 17. Februar 2023 der 

Abgeordneten Mario Lindner, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1., 2. und 8.: 

Auftragnehmer Projekt Summe Euro (inkl. USt) 

KPMG Advisory GmbH Stakeholderorientierung 205.920,00 

Wonderwerk consulting 

GmbH 

Unterstützung Entwicklung Strategie 

Digitale Kompetenzen 

15.552,00 

kraftwerk | Agentur für 

neue Kommunikation 

Webseite Relaunch Digital Austria 11.400,00 

Möser Edwin Konzept Staatspreis Digitalisierung neu 7.992,00 

BBDO Group Kreativ 

GmbH 

KommKampagne für Österreich, E-

Services-Innovationen 

227.843,04 

Research Institute AG & 

Co KG 

Beratungsleistung für Datenschutz 

Folgeabschätzung 

97.200,00 
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Dr. Rudolf Lessiak 

Rechtsanwaltsgesellschaft 

m.b.H. 

Überarbeitung bestehender 

Vertragsgrundlagen 

58.800,00 

Dr. Rudolf Lessiak 

Rechtsanwaltsgesellschaft 

m.b.H. 

Erhebung und Analyse bestehender 

Vertragsgrundlagen 

18.000,00 

SOFTCOM CONSULTING 

GmbH 

Beratungsleistungen Ausweisplattform 16.042,30 

msg Plaut Austria GmbH Funkbewilligungsdatenbank der 

Fernmeldebehörde; Verwaltung der 

Funkfrequenzen; Berechnungen zur 

Koordinierung und Vergabe der 

Funkfrequenzen; insbesondere Erstellung 

der Funkbewilligungen, insbesondere der 

technischen Anlageblätter 

Phase 1 (Konzeption) 

244.086,00 

Phase 2 (Zielbild) 

107.322,00 

Phase 3 (Stakeholder und 

Projektmanagement) 

237.876,00 

Phase 4 

(Anforderungsdefinition) 

199.110,00 

msg Plaut Austria GmbH die Modernisierung von FUNK3, 

Projektname RAT 

Phase 1: 

Leistungszeitraum  

1.9.2022 bis 30.9.2022 

8.827,10 

Phase 2: 

Leistungszeitraum 

1.10.2022 bis 31.10.2022 

14.185,64 

Phase 3: 

Leistungszeitraum 

1.11.2022 bis 30.11.2022 

16.910,47 

Phase 4: 

Leistungszeitraum 

1.11.2022 bis 30.11.2022 

1.101,49 

Firma grünlicht Unter-

nehmensberatung GmbH 

Mystery Test / Projekt Kundenservice 9.000,00 

Egon Zehnder 

Gesellschaft m.b.H. 

Begleitung und Beratung im Aus-

schreibungs- und Auswahlverfahren eines 

Mitglieds der Geschäftsführung (m/w/d) 

der ABBAG – 

Abbaumanagementgesellschaft des Bundes 

32.700,00 zzgl. der 

Inseratkosten für die 

Schaltung der 

Ausschreibung im 

Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung und im Kurier 

i.H.v. 9.944,40 Euro 
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Deloitte Consulting GmbH Begleitung und Beratung im 

Ausschreibungs- und Auswahlverfahren 

eines Mitglieds der Geschäftsführung 

(m/w/d) der COVID-19 Finanzierungs-

agentur des Bundes GmbH 

33.300,00 zzgl. der 

Inseratkosten für die 

Schaltung der 

Ausschreibung im 

Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung und im Kurier 

i.H.v. 8.181,14 

KDZ / TU Wien – 

Forschungsbereich 

Finanzwissenschaft und 

Infrastrukturpolitik 

Tagung am 15.11.2022  zum Thema 

„Klimafit im Bundesstaat - die 

gesellschaftliche Notwendigkeit“ 

3.000,00 

WIFO Rahmenfördervertrag; WIFO - Ergänzung 

des Rahmenvertrages für das Jahr 2022 

aufgrund von Zusatzaufgaben - 

Aufstockung der Förderung 

70.000,00 

Eco Austria - Institut für 

Wirtschaftsforschung 

Studie „Ökonomische Auswirkungen der 

Ansiedelung der EU Anti-Geldwäsche 

Behörde (AMLA) in Österreich“ 

19.800,00 

WIIW - Wiener Institut für 

Internationale 

Wirtschaftsvergleiche 

WIIW - Abschluss eines Fördervertrages für 

die Jahre 2023 bis 2026; 2023: 945.000 

Euro; 2024: 973.000 Euro; 2025: 1.002.000 

Euro und 2026: 1.032.000 Euro; je am 

Anfang des Quartals 

3.952.000,00 

Eco Austria / IHS / WIFO Studie über makroökonomische Effekte der 

von der Bundesregierung im Rahmen der 

COVID-19 Krise gesetzten Maßnahmen 

gem. Entschließungsantrag des NR 

72.008,00 

CESAR Die gesamtwirtschaftlichen Effekte der 

COVID-Hilfsmaßnahmen in Österreich 

53.409,60 

Verein zur Förderung des 

Bergmannstages, der 

Rohstoffinitiative sowie 

der Aus- und 

Weiterbildung auf dem 

Gebiet der Rohstoffe 

Österreichischer Rohstoffdialog 2022 60.982,27 

PURE Management 

Group GmbH 

Fachsparring Organisationsentwicklung - 

Begleitung der Phase 2 der 

Strukturveränderungen der Zentralstelle 

36.000,00 

Rechtsanwaltskanzlei 

Heid & Partner 

„Compliance“ für das Beschaffungs-

handbuch des BMF 

7.200,00 

Rechtsanwaltskanzlei 

Heid & Partner 

Beraterleistung: Evaluierung und 

Integration von Beschaffungsprozessen im 

33.576,00 
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BMF; Beauftragung Heid und Partner 

(Hofbauer), 1. Teilrechnung 

Statistik Austria Sonderauswertung Bevölkerungsprognose 

2022 für die Fertigstellung der langfristigen 

Budgetprognose 2022 

4.947,00 

 

Zu 3. und 4.: 

Im Kalenderjahr 2022 waren 30 Personen mittels Arbeitskräfteleihverträgen im 

Bundesministerium für Finanzen (BMF) beschäftigt. Diese sind insbesondere 

projektübergreifend tätig und erbringen nicht Beratungs- oder Consultingleistungen. Eine 

Auflistung nach Summe und Projekt ist daher nicht möglich. Sämtliche AKÜs werden über 

die BRZ-GmbH bezogen. In Summe hat dies im Kalenderjahr 2022 3.153.279,02 Euro 

ausgemacht. 

Zu 5.: 

Die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ-GmbH) wurde 1997 eingerichtet, um technische 

Dienstleistungen für den Bund umfassend bereitzustellen. Gerade durch diese Einrichtung 

und den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BRZ-GmbH wird sichergestellt, 

dass dem Bund entsprechendes Fachwissen zur Verfügung steht. Es wird darauf 

hingewiesen, dass die BRZ-GmbH im überwiegenden Ausmaß gesetzlich beauftragt ist und 

darüber hinaus auch eine Angebots- und Betriebsverpflichtung hat. Sie ist in 100%-igem 

Eigentum des Bundes. Vor diesem Hintergrund wäre es irreführend diese Leistungen als 

extern zu qualifizieren. Dies gilt ebenso für die Buchhaltungsagentur, die 2004 

eingerichtet wurde, und die Bundesbeschaffung GmbH, die 2001 eingerichtet wurde, die 

auch in 100%-igem Bundeseigentum stehen. 

Auftragnehmer Projekt Summe Euro 

(inkl. USt) 

BRZ-GmbH Unterstützung bei der IT-Konsolidierung 487.498,18 

E-Government Strategie (Unterstützung des 

Strategieprozesses) 

58.141,44 

Unterstützung E-Government Strategie 44.298,24 

Unterstützung der E-Government Koordination im 

gebietskörperschaftsübergreifenden Kontext der BLSG 

240.000,00 
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Land-, forst- und 

wasserwirtschaftliches 

Rechenzentrum GmbH 

Technisches Consulting für die Weiterentwicklung der 

LDAP-Verzeichnisse und die Unterstützung der 

Tätigkeit des Depositars des Portalverbundes der 

österreichischen Verwaltungsbehörden  

18.117,60 

 

Zu 7.: 

Vor dem Hintergrund der Sicherung der Energie- und Gasversorgung Österreichs hat das 

BMF die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) beauftragt, eine rechtliche und 

wirtschaftliche Evaluierung von Handlungsoptionen und Organisationskonzepten 

betreffend im Energiebereich tätiger Beteiligungen der ÖBAG - aus Eigentümersicht - 

unter Berücksichtigung der geänderten politischen Prämissen sowie der Sicherstellung der 

Versorgungssicherheit in Österreich detailliert zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang 

hat die ÖBAG auch Experten von McKinsey & Company beauftragt. 

Hinsichtlich des AMS ist der Abt. II/5 im BMF, welche gem. § 5 Abs. 1 AMSG im 

Verwaltungsrat des AMS vertreten ist, eine Evaluierung zur Datenverarbeitung des AMS 

durch KPMG bekannt. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass das 

AMS grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich des BMAW liegt und das AMS gem. § 41 Abs. 

1 AMSG Sachausgaben für die Vollziehung der ihm übertragenen Aufgaben auf eigene 

Rechnung bestreitet. Eine Einvernehmensherstellung mit dem BMF ist gem. § 47 Abs. 3 

AMSG erst ab einer Vorhabenshöhe von 50 Millionen Schilling (rd. 3,6 Mio. Euro) 

erforderlich. 

Zu 9.: 

Nachfolgende Tätigkeiten ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht 

Gegenstand der Vollziehung. 

Darüber hinaus wird auf die schriftlichen parlamentarischen Anfragen Nr. 10374/J vom 24. 

März 2022, Nr. 11333/J vom 15. Juni 2022, Nr. 11412/J vom 22. Juni 2022, Nr. 12418/J 

vom 21. September 2022 sowie Nr. 13372/J vom 14. Dezember 2022 verwiesen. 
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Der Bundesminister: 

Dr. Magnus Brunner, LL.M. 

Elektronisch gefertigt 
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